.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................


Name u.Anschrift
Jdf.-Straßengel, am ..........................

Betrifft:
Ansuchen um Gewährung eines


Färbelungskostenzuschusses.

An das

Marktgemeindeamt

Judendorf-Straßengel

Hauptplatz 1

8111 Judendorf-Straßengel

Ich ersuche die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel um Gewährung eines Färbelungskostenzuschusses gemäß den Bestimmungen des Gemeinderatsbeschlusses vom 18. Juli 1996 für mein Wohnhaus / Geschäftshaus in Judendorf-Straßengel und schließe das ausgefüllte und unterfertigte Erhebungsblatt für die Berechnung des Zuschusses bei.

Hochachtungsvoll

Geldinstitut:

.................................................

Bankleitzahl:

.................................................

Konto-Nr.:

.................................................

Erhebungsblatt

für die Berechnung des Färbelungskostenzuschusses der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel, gemäß den Bestimmungen des Gemeinderatsbeschlusses vom 18. Juli 1996 für das Wohnhaus / Geschäftshaus in

8111 Judendorf-Straßengel, 
...................................................................................


Straße und Hausnummer
Name des Antragstellers:
...................................................................................


Färbelungsflächen:

Kellergeschoss (Sockel) ..........................
_________
m²


Erdgeschoss ............................................
_________
m² 


1. Obergeschoss ......................................
_________
m²


2. Obergeschoss ......................................
_________
m²


3. Obergeschoss ......................................
_________
m²


Dachgeschoss .........................................
_________
m²



Fläche insgesamt:

m²




========
=

Ich versichere, durch meine eigenhändige Unterschrift, alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht zu haben und nehme zur Kenntnis, dass durch unrichtige Angaben bezogene Leistungen zurückzuzahlen sind und gemäß § 146 StGB, BGBl. 60/1974 idgF. ein Strafverfahren eingeleitet wird.

Jdf.-Straßengel, am ................................




_______________________





Unterschrift

[image: image1.emf]

Färbelungskostenzuschuss

Erläuterung

Für die Renovierung der Außenfassade eines Wohn- oder Geschäftshauses im Ortsgebiet von Judendorf-Straßengel hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel in seiner Sitzung am 18. Juli 1996 beschlossen, einen Zuschuss (Färbelungskostenzuschuss) zu den Färbelungskosten zu gewähren.

Von der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel wird jedem Gemeindebürger, der sein Haus oder sein Geschäft in Judendorf-Straßengel renoviert, ein einmaliger Zuschuss in der Höhe von € 1,50 pro m² gefärbelter Fassadenfläche gewährt. Fenster und Türöffnungen sowie Giebelmauern, auch wenn diese mit einer Holzverkleidung ausgebildet wurden, werden von der Berechnungsfläche nicht abgezogen.

Voraussetzung für die Gewährung des Färbelungskostenzuschusses ist, dass es sich um ein erhaltungswürdiges Wohn- oder Geschäftshaus handelt, für welches eine Bau- und Benützungsbewilligung erteilt wurde.

Die Förderung kann nur alle 10 Jahre in Anspruch genommen werden.

Es wird ersucht, für die Überweisung des Zuschusses, das Geldinstitut (Bank) und die Kontonummer bekanntzugeben.



�            





8111 Judendorf-Straßengel, Hauptplatz 1 


Pol. Bezirk Graz-Umgebung


Tel. 03124/51 435 oder 03124/51 391


Fax. 03124/52 752


e-mail: gde@judendorf-strassengel.steiermark.at


www.gemeinde-judendorf-strassengel.at








